
MISSTRAUENSANTRAG 
Gern. § 26 iVm § 55 GOG-NR 

des Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch , Peter Schmiedlechner 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

eingebracht in der 272. Sitzung des Nationalrates am 04.07.2024 im Zuge der Debatte 
zur dringlichen Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne Fürst und weiterer 
Abgeordneter an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie betreffend die eigenmächtige Zustimmung der 
Bundesministerin Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz. 

Am 19. Juni 2024 hat die Suppan/Spiegl/Zeller Rechtsanwalts OG für die 
Österreichische Volkspartei von Parteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer 
eine Anzeige gegen die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie , Leonore Gewessler, eingebracht. 

Die Zustimmung der Bundesministerin zur EU-Renaturierungsverordnung, die als 
Zünglein an der Waage die notwendige Mehrheit brachte, handelte ihr den Vorwurf 
des Amtsmissbrauchs durch den Bundeskanzler ein. Ihr droht nunmehr eine 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren gern. § 302 Abs. 1 StGB. Bis zu 
zehn Jahren Freiheitstrafe sind möglich , wenn etwa der herbeigeführte Schaden einen 
Betrag von 50.000 Euro übersteigt gern. § 302 Abs. 2 StGB. 

Der schwerwiegende Vorwurf des Amtsmissbrauchs, erhoben durch den 
Bundeskanzler selbst, führt zur Frage, warum man eine Ministerin , der man 
strafrechtsrelevantes Verhalten vorwirft , im Amt belassen soll. In der im Onlinemedium 
oe24.at veröffentlichten Anzeige der ÖVP1 werden schwerwiegende Vorwürfe 
erhoben : 

1 h ttps ://www. oe 2 4. a t/ oeste rreich/po 1 i ti k/ d as-is t-d i e-oevp-s trafa n zeige-gegen-gewess 1er/5 98363 5 91 
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Rechtsanwalts OG 

Staatsanwaltschaft Wien 

Landesgerichtsstr. 11 

1080Wien 

Einsehreiterin: 

vertreten durch: 

Angezeigte: 

~Volbpartd 

Lichtenfelsgasse 7 

lOlOW1en 

RA Mag Ulrtlr:e Zeller 

Konstanung._..., 6-819, 1160 Wien 

Telefon, +431494 69 01 

Heßstns!f! 1414. 3100 St. P61ten 

Teldonc +43 2742 28 522 

E-Matl llnrl"1thuppan.eu 
Fax +43149469 01-20 

www ruppan.eu 
FN 4594991 HG Wien 

RA-Code Pl30812 

IBAN AT27 3200 0010 0441 6749 

SWTI'T/BJC, RLNWATWW 

Suppan/SpJcgll1.eller iecht:sanwab OG 

130811 
nsta - gage 6-8/9, 1160 Wien 

acht erteilt) 

BM Leonore Gewelller, BA. geb. 15.09.1977 

pA Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), 

Radetzkystraße 2, 1030 Wien 

§ 302 StGB 

STRAFANZEIGE 

1- fach 

3 Beilagen 

1257/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



Unter Berufung auf die von der Einschreitertn erteilte Vollmacht wird folgender Sachverhalt zur 

Kenntnis gebracht: 

L 

Die Angezeigte ist Bundesministerin für Klimaschutz, Umwel Energie, Mobilrtät, lnnova ·on und 

Technologie und vertritt als solche die Republik: ös erreich in den ihr Ministerium betreffenden ein­

schlägigen Gremien der Europäischen Union, insbesondere im Rat de.r Europaischen Umon (Umwelt), 

wo am 17.06.2024 über die sogenannte Renaturierungsverordnung (Verordnung des Europäischen 

Pa rlaments und des Rates über die Wiede rherstellung der Natur, KOM (2022) 304 endg.) mit einer Be­

schlussvorlage, die dem Ratsdok:ument 6985/24 entspricht, abgestimmt wurde. 

Die Angezeigte hat der Beschlussvorlage und damit dem Gesetzgebungsalct für die Renaturierungs­

verordnung in Ausübung ih.rer Amtsgeschäfte namens der Republik Österreich bei der Sitzung des 

Umweltrates am 17.06.2024 in Luxemburg zugestimmt. 

Dies ist nach inner.rtaatllchern österreichischen Recht ru Unrecht erfolgt und verstößt gegen die ein­

schlägigen verfassungsgesetzllchen und einfachgesetzllchen Vorgaben. 

Beweis: /1 Konvolu Medienberichte 

ll. 

Gemäß Art 23d Abs. 2 B-VG darf der Bund bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäi­

schen Union von einer von den Bundesländern erstatteten einheitlichen Stellungnahme zu einem 

Vorhaben, das Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, nur aus z'Ningen­

den lntegrations- und außenpolitischen Gründen abweichen. 

Die Renaturterungsverordnung betrifft Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung auch Landessa­

che ist, an vorderster Stelle beisp1elswe1se den Kompetenztatbestand Naturschutz. aufgrund der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder gemaß Art 15 B-VG darüber hinaus aber auch jede sonstige 

von der Renaturierungsverordnung berührte. nicht ausdnlcklich der Bundeskompe enz zugeordnete 

Angelegenheit Die Bestimmung des Art 23d Abs. 2 B-VG stellt auch nicht da.rauf ab, ob die Abstim­

mungen in der Europalschen Union etwa Richtlinien oder Verord.nungen betreffen und ob eine EU­

Verordnung seif executing. also unmittelb::u anwendbares Gesetzesrecht darstellt. wird doch Jedenfalls 

die Gesetzgebungskompetenz der Länder davon betroffen und darin eingegriffen, ungeachtet ob die 

Entscheidung unmittelbar wirkt oder nationale Umsetzungsgesetze dafür erforderlich sind. 
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Die österreichischen Bundesländer haben zur Renaturterungsverordnung im November 2022 eine ab­

lehnende einheitliche stell1JI1gna./une abgegeben. die von der Verbindungsstelle der Bundesländer mit 

Schreiben vom 2. November 2022, VS -4791168, an das Bundestanz.leram . das Bundesmimsterium für 

europäische und internationale Angelegenheiten, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, lnnovation und Technologie (Ministerium der Angezeigten) sowie das Bundesmi­

nisterium für Land- und Forstwutscha Regionen und Wasserwi.rtscha t.ibermittelt wurde. 

Diese ablehnende einheitliche Stellungnahme wurde - ohne am Charakter der Ablehnung eine Ände­

rung vorzunehmen - durch eine weitere einheitliche Stellungnahme der Bundesländer ergänzt und 

mit Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 15. Mai 2023, VSt-4791/198 an dieselben 

Ministerien übermittel . 

lm Frühjahr 2024 hat die Landesllauptleutek.onferenz aus ak.tuellem Anlass die Angez.eigte in einem 

etnvernellmlichen Beschluss an die einheitlichen Länderstellungnahmen von November 2022 und Mai 

2023 erinnert, ausdrück.IJch auf die aufrechte Ablehnung der Renaturierungsverordnung durch die 

Bundesländer hi ngewiesen und eine diesbezügliche Stimmbindung der Angezeigten im Umweltrat 

eingemahnt. 

Eine anderslautende dahingehende einheitliche Stellungnahme der Bu ndesländer, wonach sie dem 

Vorhaben der Renaturierungsverordnung nunmehr zustimmen würden, ist ungeachtet der Meinungs­

äußerungen einzelner Bundeslanderinder Folge nicht zustande gekommen. 

(Nur der Vollständigkei halber: lntegra ions- oder außenpolitische Grü nde für eine Zustimmung und 

damit eine Abweichung von den einheitlichen Stellungnahmen der Bundesländer sind nicht ersicht­

lich, wurden in den öffent!Jchen Stellungnahmen der Angezeigten nicht behauptet und liegen auch 

nicht vor). 

Die Angezeigte hat sich durch ihre Zustimmung im Umweltrat an 17.06.2024 über diese einheitlichen 

Ste.Uungnahmen der Bundesländer entgegen ihrer verfasrungsgesetzlichen Bindung gemäß Art 23d 

Abs. 2 B-VG hinweggesetzt, obwohl sie insbesondere durch den Beschluss der Landeshauptleutek.onfe­

renz noch im April 2024 auf diese rechtliche Verpflichtung hingewiesen wu.rcte und ihr diese bekannt 

war. 

beizuschaffende Akten der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ­

Landesregierung, 1010 Wien, Schenlcenstraße 4, zur Verordnung über die Wiederher­

stellung der atur und einheitliche Länderstellungnahmen vom November 2022, VSt-

4791168, und Mai 2023, VSt-4791/ 198, sowie betreffend Beschluss der Landeshauptleu­

telmnferenz vom April 2024 

Etnvernahme des Leiters der Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer. Dr. 

Andreas Rosner pA 1010 Wien, Schenlcenstraße 4, als Zeugen 
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111 

Die Angezeigte war darüber hinaus bei der Beschlussfassung im Umweltrat gemäß den einschlägigen 

Bestirrunungen des Bundesministeriengesetzes an das Einvernehmen mit dem Buru:les:ministerium für 

Land- und Forstwtttschaft, R.egionen und Wass~schaft gebunden, das nicht vorlag, sondern viel­

mehr zweifelsfrei ablehnende Äußerungen von dieser Seite. 

5 5 Abs. 1Bundesministeriengesetz1986 {BMG idF BGB! 76/1986) lautet: 

§ 5. 
(l)Die Bundesministerien haben Geschäfte, die den Wirkungsbereich mehrerer Bundesmini­
sterien betreffen, soweit bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen zu besorgen: 

1. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten mehrerer in den Wir­
kungsbereich verschiedener Bundesministerien fallender Sachgebiete zum Ge­
genstand hat, haben die in Betracht kommenden Bundesministerien nach den 
Grundsätzen des Abs. 2 gemeinsam vorzugehen.Bei Besorgung eines Geschäf­
tes, das Angelegenheiten mehrerer in den Wirkungsbereich verschiedener Bun­
desministerien fallender Sachgebiete zum Gegenstand hat, haben die in Be­
tracht kommenden Bundesministerien nach den Grundsätzen des Absatz 2, 
gemeinsam vorzugehen. 

2. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten eines Sachgebietes 
zum Gegenstand hat, das in den Wirkungsbereich eines B ndesministeriums 
(zuständiges Bundesministerium) fällt, jedoch Sachgebiete berührt, die in den 
Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer Bundesministerien (betei ligte 
Bundesministerien) fallen, hat das zuständige Bundesministerium nach den 
Grundsätzen des Abs. 3 im Zusammenwirken mit dem oder den beteiligten 
Bundesministerien vorzugehen.Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angele­
genheiten eines Sachgebietes zum Gegenstand hat, das in den Wirkungsbe­
reich eines Bundesministeriums (zuständiges Bundesministerium) fällt, jedoch 
Sachgebiete berührt, die in den Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer 
Bundesministerien (beteiligte Bundesministerien) fallen, hat das zuständi.ge 
Bundesministerium nach den Grundsätzen des Absatz 3, im Zusammenwirken 
mit dem oder den beteil igten Bundesministerien vorzugehen. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 haben die betreffenden Bundesministerien gemeinsam fest­
zustellen, der Wirkungsbereich welches Bundesministeriums durch das gemeinsam zu besorgende 
Geschäft vorwiegend betroffen wird. Diesem Bundesministerium obliegt die führende Geschäfts­
behandlung. Vermögen sich die betreffenden Bundesministerien nicht innerhalb einer ange­
messenen Frist zu einigen, welchem Bundesministerium die führende Geschäftsbehandlung zu­
kommt, so obliegt die Beurteilung dieser Frage unter Zugrundelegung des ersten Satzes auf An­
trag eines der betroffenen Bundesministerien der Bundesregierung.In den Fällen des Absatz eins, 
Ziffer eins, haben die betreffenden Bundesministerien gemeinsam festzustellen, der Wirkungsbe­
reich welches Bundesministeriums durch das gemeinsam zu besorgende Geschäft vorwiegend 
betroffen wird. Diesem Bundesministerium obliegt die führende Geschäftsbehandlung. Ver­
mögen sich die betreffenden Bundesministerien nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu eini­
gen, welchem Bundesministerium die führende Geschäftsbehandlung zukommt, so ob­
liegt die Beurteilung dieser Frage unter Zugrundelegung des ersten Satzes auf Antrag eines der 
betroffenen Bundesministerien der Bundesregierung. 

(3)In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat das zuständige Bundesministerium dem oder den beteilig­
ten Bundesministerien Gelegenheit zu einer Äußerung innerhalb einer angemessen festzusetzen­
den Frist zu geben. Macht das Geschäft des zuständigen Bundesministeriums jed.och Maßnahmen 
auf Sachgebieten notwendig, die in den Wirkungsbereich eines beteil igten Bundesministeriums 

4 

1257/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



fallen, so hat das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem beteiligten Bundesmi­
nisterium vorzugehen. Kommt dieses Einvernehmen binnen einer angemessenen Frist nicht zu­
stande oder wird es ausdrücklich verweigert, so kann sowohl das zuständige als auch ein beteiligtes 
Bundesministerium, mit dem das Einvernehmen herzustellen ist, die Angelegenheit der Bundesre­
gierung zur Beratung vorlegen.In den Fällen des Absatz eins, Ziffer 2, hat das zuständige Bun­
desministerium dem oder den beteiligten Bundesministerien Gelegenheit zu einer Äußerung 
innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zu geben. Macht das Geschäft des zuständigen 
Bundesministeriums jedoch Maßnahmen auf Sachgebieten notwendig, die in den Wiri<ungsbe­
reich eines beteiligten Bundesministeriums fallen, so hat das zuständige Bundesministerium im Ein­
vernehmen mit dem beteil igten Bundesministerium vorzugehen. Kommt dieses Einvernehmen 
binnen einer angemessenen Frist nicht zustande oder wird es ausdrücklich verweigert, so kann 
sowohl das zuständige als auch ein beteiligtes Bundesministerium, mit dem das Einvernehmen 
herzustellen ist, die Angelegenheit der Bundesregierung zur Beratung vorlegen. 

(4)Gesetzl iche Bestimmungen über die Konzentration des Verwaltungsverfahrens von unter 
verschiedenen Gesichtspunkten zu behandelnden Angelegenheiten in einem einheitlichen Ver­
fahren werden nicht berührt. Das gleiche gilt von Vorschriften über die Behandlung von Vorfragen 

bei der Feststellung des Sachverhaltes im Zuge eines Verfahrens. 

Demnach haben Bundesministerien bei Geschäften, die den Wirlrungsbereich mehrerer Bundesmini­

sterien betreffen, entweder gemeinsam (Abs. l Zl ) oder zumindest im Zusammenwirken mit den be­

teiligten Bundesministerien vorzugehen {Abs 1 Z2). 

Dle Renaturierungsverordnung berührt eine Vielzahl von erforderlichen Maßnahmen, die in den Zu­

ständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirt­

schaft fallen. Diese Einschätzung (,.Maßnahmen") ist wiederum unabhängig davon, ob es sich um eine 

Richtlinie, die Umsetzungsgesetze erfordert, oder eine unmtttelbar wirksame EU-Verordnung handelt, 

zumal die Entwürfe zur Renaturierungsverordnung eine Vielzahl von national erforderlichen Umset­

zungs- und Gesetzgebungsmaßnahmen umfassen und erfordem 

So verlangt der Entwurf für die Renaturierungsverordnung etwa Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der Wiederherstellung der natürlichen Vernetzung von Flüssen und der natl1Ilichen Funktionen damit 

verbundener Auen (Art 9), zur Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ölc.osysteme (Art. 11) bzw. zur 

Wiederherstellung von Waldökosystemen (Art. 12). 

Demgegenüber stehen aber unmittelbar Sachgebiete, die dem allgemeinen Wirkungsbereich des Bun­

desministeriums für Land- und Forstwirtschaft entsprechen (Teü 2 der Anlage zum BMG), beispiels­

weise 

z 1 Angelegenheiten der Agrarpolitllc und d~ Landwirtschaftsrechts, 

z 2 Angelegenheiten der Forstpolitllc und d~ Forstrechts, insbesondere Wildbach- und Lawinenver­

bauung, 

z 7 Angelegenheiten des wassemchts und der Wasserwirtschaft einschließlich Verwaltung des öf­

fentlichen Wasserguts, die Ersatzvornahme und der Siedlungs-Wasserwirtschaft und der Gewäs­

serölcologie sowie die Angelegenheiten des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds. 
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.:. 

Die Angezeigte hat in Kenntnis der vorliegenden Zustandigtert und Wirtungsbereiche des Bundesmi­

nisterium für Land- und Forstwirtschaft weder das Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft über ihr Abstimmungsverhalten hergestel noch eine Beschlussfassung der 

Bundesregierung darüber herbeigeführt, obwohl ihr eine entsprechende Ablehnung der Renaturie­

rungsverordnung durch das Bundesministenum für Land- und Forstwirtschaft bekannt war. 

Die Angezeigte hat sich durch ihre Zustimmung im Umweltrat an 17.06.2024 über das Erfordernis der 

Einholung des Einvemclunens (zumindest der Herstellung eines Zusarnmenwirk.ens) mit dem Bun­

desmln1ste.rtum für Land- und Forstwirtschaft, Regi.onen und Wasserwirtschaft entgegen ihrer gesetz­

lichen Vcrpfllchtung gemäß S 5 Bundesministeriengesetz (BMG) hinweggesetzt, obwohl ihr dessen 

ablehnende Haltung beblnnt war . 

Beweis: ./2 Medienberichte 

N . 

Über die Bindungswirkung der ablehnenden einheitlichen stellungnahmen der Bundesländer sowie 

das Erfordernis des Einvernehmens bzw. Zusammenwirkens mit dem Bundesministerium für Land­

und Forstwirtschaft war die Angezeigte hinlänglich in Kenntnis, zumal ihr dazu eme Jnformation für 

den Bundestanzler zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Verordnung über die Wiederherstel­

lung der Natur" des Verfassungsdienstes des Bundestanzleramts (VD-BKA). GZ 2024 - 0.390.580 und 

24.05.2024 vorlag. worin darauf schlüssig und ausdrück.llch hingewiesen wird . 

Beweis: ./3 .lnformation für den Bundestanzler zu Rechtsfragen un Zusammenhang mit der 

Verordnung über die Wiederherstellung der atur" des Verfassungsdienstes des Bun­

desk.anzleramts (VD-BKA), GZ 2024 - 0.390.580 und 24.05.2024 

Einvernahme des Leiters des Verfassungsdienstes beim Bundes anzleramt. Dr Albert 

Posch, 1010 Wien. BaU.hausplatz 2 

V. 

Aufgrund des oben dargestellten Sachverhaltes Liegt der Verdacht nahe, dass der Straftatbestand 

.Missbrauch der Amtsgewalt" gemäß ' 302 StGB erfüllt ist, da die Angezeigte als Bundesmirusterin 

und sohin funktioneu als . Beamtin" im Sinne der" 74 z 4, 302 StGB wissentlich ihre Befugnis, im Na­

men des Bundes und als dessen Organ in Vollziehung der Gesetze vor dem EU-Umweltrat im Rahmen 

der Abstimmung zur Renaturierungsverordnung am 17.06.2024 missbräuchlich ausgeübt ha . indem 

sie dem Vorhaben mit dem (zumindest bedingten) Vorsatz, die betroffenen Bundesländer sowie das 

betroffene Bundesministerium für Land- und Forstwirtscha (also den Bund) in ihren Rech en zu schä-

6 
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digen, zugestimmt ha , obwohl eine ablehnende einheitliche Stellungnahme der ös erreichischen 

Bundeslä nder im Smne des Art 23d Abs. 2 B-VG vorgelegen ist und es am Einvernehmen des und/oder 

Zusammenwi rke n mit dem Bundesministe rium für Land- und Forstwirtschaft entgegen § S Abs. 1 bis 3 

BMG gefehlt hat. 

Den Tat bestand des Amtsmissbrauch.es erfullt, wer als Beamter mit dem Vorsa z, dadurch einen an de­

re n an seinen Rechten zu sch!idigen. seine Befugnis, im amen des Bu ndes, eines Landes, eines Ge­

meindeverbandes, einer Gemeinde oder emer anderen Person des öffentlichen Rech es als deren Organ 

in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissent lich missbraucht. 

Befugnis im Sinne des Tatbestandes des § 302 StGB ist schon dann gegeben, wenn der Beam e im 

Rahmen des ihm abstrakt (rucht koC\Xret lITI EinZe!fall) zustehenden Zuständigkeit sbereichs handelt. 

Der Beamte muss zur Vornahme des inXriminierten Amtsgeschäfts nach dessen Art berufen sem (vgl 

RJS-Justiz RS0096760. RS0096134, 115009611), wie das hier der Fall ist 

Der Begriff des Beamten nach dem Strafrecht ist funktionell zu verstehen und zählen d1e obers en Or­

gane wie insbeso ndere eine Bun desministerin ebenso zum qualifizierten Täterkreis 

Wie mittlerweUe bekannt tst, hat die Angezeigte kurzfristig vor der gesetz- und verfassungswidrigen 

Ausü bung ihres Sttmmrechts im Umweltra einzelne piivate Expertisen zu eUweise untergeordne­

ten) DetaU-Fragen der Wirkung einheitlicher Stellungnahmen der Bundesländ.er und deren Abände­

rung sowie über Einschätzungsfragen im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsprozess m der EU 

und einzelnen Zwischenschritten im TrUog eingeholt 

Keines dieser Gutachten vermag aber die Angezeigte dahingehend eindeutig :ru exkulpieren, dass sie 

sich sowohl über die ablehnende einheitlichen Stellungnahme der Bundesllinder 3.1.s such das fehlende 

Einvernehmen des Uindwtrtschaftsministeriurns hinwegsetzen dürfe. Vielmehr wird dann tlberwie­

gend auf .gute Gründe" . • bessere Argumente" o. ä. verwiesen und gesru rt 

Allerdings zeigen diese kurzfristig vor ihrer Stimmrechtsausübung eingeholten Meinungen, dass sich 

die Angezeigte völlig eindeutig darüber tm Klaren war , dass ihr geplan es und angekündigtes v orge­

hen offensichtlich gesetzes- und verfassungswidrig war, worrut ihre Wissentlich.Ceit beim vorgenom­

menen Befugnismissbrauch hinlänglich dokumentiert ist 

Vl. 

Es wird angeregt, den oben dargestellten Sachve rhalt aus strafrechtllcher Sicht zu prüfen, gegebenen­

falls ein entsprechendes Ermittlungsverfu.hre n, allenfalls wegen des Verdachts des Missbrauchs der 

Amtsgewalt nach§ 302 StGB einzuleiten und den Sachverhalt umfassend aufzuklaren. 
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~ cm sehe Volbp:utel 

Da es ein fatales Signal wäre, eine Person des Amtsmissbrauchs zu beschuldigen , 
aber sie zugleich im Amt zu belassen, stellen die unterfertigten Abgeordneten den 
folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Technologie wird gemäß Art. 74 8-VG durch 
Nationalrats das Vertrauen versagt. " 

t~~ 
{Ai ff) .'S p.41~ i) 

Energie, Mobilität, Innovation und 
ausdrückliche Entschließung des 

J;!;L 
( _( cN f-[ "\?\) (_ 2. c__µ ~~ 

f. 
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